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(A)

(B)

Beginn: 9.31 Uhr

Präsident Kurt Beck: Meine sehr geehrten Damen
und Herren, ich darf Sie sehr herzlich willkommen
heißen und eröffne die 757. Sitzung des Bundesrates. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen in vorläufiger Form
mit 61 Punkten vor. Punkt 21 wird von der Tagesord-
nung abgesetzt. Die Punkte 60 und 26 werden mitei-
nander verbunden und vor Tagesordnungspunkt 2
behandelt. Punkt 17 wird nach Tagesordnungspunkt 5
aufgerufen. Punkt 58 wird nach Tagesordnungspunkt
24 behandelt, Punkt 59 nach Tagesordnungspunkt 25.
Im Übrigen bleibt es bei der ausgedruckten Reihen-
folge der Tagesordnung.

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Das
ist nicht der Fall. Dann ist sie so festgestellt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 a) auf:

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Arti-
kel 12a) (Drucksache 710/00)

Wortmeldungen liegen uns bisher nicht vor. Gibt es
solche? – Das ist nicht der Fall.

Die Ausschüsse empfehlen, dem Gesetz mit der
nach Artikel 79 Abs. 2 des Grundgesetzes erforder-
lichen Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des
Bundesrates zuzustimmen; das sind 46 Stimmen.

Über Grundgesetzänderungen pflegen wir durch
Aufruf der einzelnen Länder abzustimmen. Ich bitte
Frau Kollegin, die Länder aufzurufen.

Karin Schubert (Sachsen-Anhalt), Schriftführerin:

Baden-Württemberg Ja

Bayern Ja

Berlin Ja

Brandenburg Ja

Bremen Ja

Hamburg Ja

Hessen Ja

Mecklenburg-Vorpommern Ja

Niedersachsen Ja

Nordrhein-Westfalen Ja

Rheinland-Pfalz Ja

Saarland Ja

Sachsen Ja

Sachsen-Anhalt Ja

Schleswig-Holstein Ja

Thüringen Ja

Präsident Kurt Beck: Damit hat der Bundesrat ein-
stimmig, also mit der erforderlichen Mehrheit, be-
schlossen, dem Gesetz zuzustimmen. – Ich bedanke
mich.

Zur gemeinsamen Abstimmung nach § 29 Abs. 2
der Geschäftsordnung rufe ich die in dem Umdruck
Nr. 11/00*) zusammengefassten Beratungsgegen-
stände auf. Es sind dies die Tagesordnungspunkte:

1 b), 6 bis 11, 13 bis 15, 18 bis 20, 28 bis 30, 35
bis 38, 41 bis 43, 46 und 48 bis 57.

Wer den Empfehlungen der Ausschüsse folgen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen.

Dann ist so beschlossen.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord-
nungspunkte 60 und 26 auf:

60. Gesetz über das Verbot des Verfütterns, des
innergemeinschaftlichen Verbringens und der
Ausfuhr bestimmter Futtermittel (Drucksache
792/00) 

in Verbindung mit

26. Entschließung des Bundesrates zur Abwehr
von Gefahren durch die Bovine Spongiforme
Enzephalopathie und zur Rücknahme der
Lockerung des Importverbotes für britisches
Rindfleisch – Antrag der Länder Saarland, Bay-
ern und Baden-Württemberg, Hessen, Thürin-
gen – (Drucksache 548/00) 

(C)

(D)
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Problem an. Dagegen ist gar nichts zu sagen. In einem
Land mit sehr großen Ballungsräumen, wie bei uns,
gibt es dieses Problem natürlich auch. Dennoch bitte
ich Sie, es doch etwas weniger dogmatisch zu sehen.
Wir reden hier nicht über eine Regelung, die auf
Ewigkeit festgeschrieben werden muss. Wir haben es
versäumt, dies zu sagen. Wir stellen uns eine Rege-
lung vor, die zunächst einmal auf zwei Jahre angelegt
sein soll, wenn wir es im Vermittlungsausschuss so
vereinbaren sollten, Herr Kollege Bocklet. Punktge-
nau nach zwei Jahren würden wir die Auswirkungen
überprüfen.

Ich bitte Sie, sich vor Augen zu führen, was in gro-
ßen Flächenländern eine wichtige Rolle spielt. Es geht
uns nicht um eine heute zu treffende Umzugs-, Miet-
oder Hausbauentscheidung. Uns geht es um die Fern-
pendler, die beispielsweise aus Daun, einem Ort in
Rheinland-Pfalz in der Eifel, nach Köln fahren müs-
sen, um dort zu arbeiten. Sie tun das nicht „aus Daff-
ke“, sondern deshalb, weil sich ihre Lebensumstände
so entwickelt haben. Diesen Menschen wollen wir
schlicht und ergreifend helfen. Angesichts der derzei-
tigen Mineralölpreise ist das eine angemessene und
durchaus pragmatische Lösung für diese Menschen.
Ich bitte Sie, die Pauschale unter diesem Gesichts-
punkt zu beurteilen. 

Bei 70 Pfennig sind wir im Nahbereich bis zu 16 Ki-
lometern, was für Hamburg eine Rolle spielt. Für die
großen Städte ist der ÖPNV wichtig; Hamburg hat,
wie ich weiß, einen exzellenten Nahverkehr. Dass wir
dort auf 60 Pfennig heruntergehen, hat den Sinn, dass
wir Berufspendlern, die den Nahverkehr nutzen,
keine überhöhte steuerliche Förderung zukommen
lassen wollen. Das ist die Systematik, in der wir den-
ken. Das muss nicht das letzte Wort sein, Herr Kollege
Bocklet. Wir sind offen für Vorschläge. Wir müssen
die Entfernungspauschale gezielt nach dem Bedarf
ausrichten, und wir sollten sie so einsetzen, dass die
Situation der jeweiligen Haushalte berücksichtigt
wird. Wir müssen die Entfernungspauschale in Ver-
bindung mit dem sehen, was momentan gerade zu
Gunsten der Landwirte notwendig ist.

Ich bitte Sie, das Vorhaben in diesem Zusammen-
hang zu sehen und zu bewerten. Wir sollten innerhalb
einer überschaubaren Zeit – wir reden über eine
Woche – zu einer Verständigung kommen. Ansonsten
bin ich bereit, mich mit den Kollegen Ministerpräsi-
denten intensiver auszutauschen, auch mit denen, die
zufälligerweise nicht der Sozialdemokratie angehö-
ren. Es gibt da keine unheilbaren Fälle, wie Sie wis-
sen.

(Heiterkeit)

Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne unterstrei-
chen, dass wir angesichts einer gemeinsamen Interes-
senlage den Problemen auch gemeinsam gerecht
werden. – Schönen Dank.

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank, Herr Kollege Clement! 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – Die Er-
klärung zu Protokoll habe ich bereits erwähnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung und beginnen
mit Punkt 5 a), dem Gesetz zur Einführung einer Ent-
fernungspauschale.

Hierzu liegen Ihnen die Ausschussempfehlung in
Drucksache 736/1/00 sowie ein Landesantrag in
Drucksache 736/2/00 vor. Wir beginnen mit der Aus-
schussempfehlung.

Wer entsprechend Ziffer 1 der Drucksache 736/1/00
für die Anrufung des Vermittlungsausschusses ist, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat beschlossen, zu dem Ge-
setz die Einberufung des Vermittlungsausschusses zu
verlangen.

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag
Baden-Württembergs in Drucksache 736/2/00. 

Darf ich um das Handzeichen bitten. – Das ist eine
Minderheit. 

Die Entschließung wurde n i c h t gefasst.

Nun zu Punkt 5 b), dem Gesetz zur Gewährung
eines Heizkostenzuschusses!

Hierzu liegt Ihnen ein 2-Länder-Antrag in Drucksa-
che 737/1/00 auf Einberufung des Vermittlungsaus-
schusses vor, dem Baden-Württemberg beigetreten ist.
Wer ist für diesen Antrag? – Das ist eine Minderheit.

Dann frage ich, wer dem Gesetz, wie vom Finanz-
ausschuss empfohlen, zustimmen möchte. – Das ist
die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.

Ich komme jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 26.
Herr Präsident Beck hatte vorgeschlagen – Sie waren
damit einverstanden –, dass wir erst nach der Fertig-
stellung der Entschließung des Bundesrates zur Ab-
wehr von Gefahren durch die Bovine Spongiforme
Enzephalopathie und zur Rücknahme der Lockerung
des Importverbotes für britisches Rindfleisch den in-
zwischen überarbeiteten Antrag zur Abstimmung
stellen*). Es handelt sich um die Drucksache 548/8/00,
die Ihnen allen vorliegt.

Wenn keine Bedenken bestehen, lasse ich jetzt über
diese Entschließung abstimmen. 

Wer stimmt der Entschließung zu? – Das ist die
Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat die Entschließung gefasst.

(Zurufe: Einstimmig!)

– Es war einstimmig. Einstimmig ist auch die Mehr-
heit. 

(Heiterkeit)

Ich betone noch einmal: Es war einstimmig.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesord-
nungspunkte 17 a) und b) auf:

a) Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Le-
benspartnerschaften (Drucksache 738/00)
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Wolfgang Clement (Nordrhein-Westfalen)

*) Siehe Seiten 532 C, 533 D
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(A)

(B)

b) Gesetz zur Ergänzung des Lebenspartner-
schaftsgesetzes und anderer Gesetze (Lebens-
partnerschaftsgesetzergänzungsgesetz – LPartG-
ErgG) (Drucksache 739/ 00)

Ich erteile Frau Senatorin Dr. Peschel-Gutzeit
(Hamburg) das Wort.

Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit (Hamburg): Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wenn ich die bisherige Diskussion über das Lebens-
partnerschaftsgesetz und das -ergänzungsgesetz rich-
tig verstanden habe, dann sind es im Kern fundamen-
tale – um nicht zu sagen: fundamentalistische –
gesellschaftspolitische und verfassungspolitische Vor-
behalte, die die von der CDU/CSU geführten Länder
ins Feld führen, um die vom Bundestag beschlossene
Zulassung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
abzulehnen. 

Diese Länder sagen – ich zitiere aus den Ausschuss-
empfehlungen –:

Die Schaffung eines Rechtsinstituts der Eingetra-
genen Lebenspartnerschaft ist

– ich betone: ist, nicht könnte – 

geeignet, im Bewusstsein der Bevölkerung die
Leitbildfunktion der Ehe als vom Grundgesetz be-
sonders geschützte und förderungswürdige Form
des Zusammenlebens von Mann und Frau zu be-
einträchtigen.

Diese Behauptung ist selbstverständlich unbewie-
sen, sie ist auch unbeweisbar. Wir halten sie darüber
hinaus für falsch. Sie wird auch durch vielfache
Wiederholung nicht richtiger.

Selbstverständlich gilt: Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung. Natürlich muss alles vermieden werden, was
diesen Schutz relativieren könnte. Selbstverständlich
gilt auch das Abstandsgebot – ein Unterschied zwi-
schen Ehe und Lebenspartnerschaft muss bestehen
bleiben. Insoweit sind wir alle einer Meinung. 

Was dies im Ergebnis aber bedeutet, ist völlig unge-
klärt. Soll damit z. B. alles, was derzeit als Folge der
Eheschließung gesetzlich geregelt ist, von rechtsähn-
lichen Regelungen bei anderen Partnerschaften aus-
geschlossen sein, z. B. soweit gegenseitige Fürsorge-
und Unterhaltspflicht oder das Güterrecht betroffen
sind? Das kann doch schon deshalb nicht in Frage
kommen, weil die Folgen der Eheschließung im zu-
rückliegenden Jahrhundert wiederholt gravierend
verändert worden sind. Ich nenne nur die Regelungen
des gesetzlichen Güterstandes. Ich nenne die Ände-
rung der Anknüpfungspunkte für ehelichen Unter-
halt, das Ehegattenerbrecht usw. Sollen auch diese
zurzeit nicht mehr geltenden Folgeregelungen der
Eheschließung mit einem Zaun und dem Schild „Halt,
nicht weiter! Dies ist oder war einmal Eheschlie-
ßungsfolgerecht!“ umgeben werden? Anders ausge-
drückt: Müssen Regelungen für andere Lebenspart-
nerschaften als die Ehe wegen Artikel 6 Abs. 1
Grundgesetz stets hinter denen zurückbleiben, die für

Eheleute gelten? Müssen sie „Pflichten oder Rechte
light“ sein? Oder ist ihre rechtsähnliche Anwendung
bei anderen Lebensgemeinschaften nicht im Gegen-
teil geboten? 

Natürlich bleiben erhebliche Unterschiede. Diese
sind in den vorgelegten Gesetzen auch berücksichtigt
worden bzw. nicht tangiert, z. B. soweit das Sorge-
recht oder das Adoptionsrecht betroffen ist. Insgesamt
aber, so meinen wir, hat unsere Gesellschaft die
Pflicht, niemanden wegen seiner sexuellen Orientie-
rung zu benachteiligen.

Glücklicherweise hat sich die Ehe in unserer Gesell-
schaft trotz der hohen Scheidungsquoten als recht
stabil erwiesen. Wenn jede dritte Ehe geschieden
wird, heißt das eben auch, dass zwei von drei Paaren
bis zum Ende ihres Lebens zusammenbleiben. Und
noch immer wachsen 80 % aller Kinder bei Vater und
Mutter auf. Daneben gibt es aber die „Patchwork-Fa-
milien“, die sich nach Scheidung mit oder ohne
Wiederheirat neu zusammensetzen und in denen viele
Kinder aufwachsen, ohne zu Monstern zu werden, wie
ein Magazin vor einiger Zeit meinte titeln zu sollen.

Weil die Ehe eine so wichtige Keimzelle der Gesell-
schaft ist, ist es selbstverständlich richtig, dass viele,
insbesondere die Kirchen, zu Recht gegen jegliche
Abwertung der Ehe kämpfen. Aber die entscheidende
Frage ist doch: Kämpfen sie hier an der richtigen Stel-
le, und kämpfen sie mit den richtigen Argumenten? 

Man wertet doch nicht automatisch das eine ab,
wenn man das andere nicht länger diskriminiert. Wel-
che Eheleute sollten sich denn dadurch abgewertet
fühlen, dass sich gleichgeschlechtliche Partner auf
dem Standesamt eintragen lassen dürfen? Warum
sollten sich deswegen Krisensymptome in Ehe und
Familie, die ja in unserer Gesellschaft offensichtlich
sind, verschärfen? Wir wissen es doch alle: Viele Ehe-
leute schaffen es nicht mehr, eine lebenslange Part-
nerschaft durchzuhalten. Viele Eheleute können oder
wollen sich keine Kinder mehr leisten; denn Kinder
sind geradezu zum Armutsrisiko Nummer eins in un-
serem Lande geworden. Und leider ist es immer noch
sehr schwer, Beruf, Kinder und Partnerschaft mitei-
nander zu vereinbaren. Keines dieser Krisensympto-
me wird doch dadurch verstärkt, dass sich homose-
xuelle Paare mit staatlicher Billigung verpflichten,
füreinander einzustehen. Nach meiner Überzeugung
kann eigentlich niemand gegen dieses Grundprinzip
des Lebenspartnerschaftsgesetzes sein.

Worum geht es? Zwei Menschen gehen eine Ver-
pflichtung ein, gegenseitig für sich zu sorgen. Diese
Verpflichtung hat klare Folgen, wenn sie nicht einge-
halten wird. Kann denn bezweifelt werden, dass un-
sere Gemeinschaft von solcher gegenseitiger Verant-
wortung lebt, ob sie nun von homosexuellen oder
heterosexuellen Menschen wahrgenommen wird?
Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, im Erb- und Miet-
recht, bei der Kranken- und Pflegeversicherung und
im Steuerrecht Bedingungen zu schaffen, die einer
Lebens- und Verantwortungsgemeinschaft angemes-
sen sind. Es war und ist dringend überfällig, unsinni-
ge Barrieren zu beseitigen, z. B. bei Auskünften in
Krankenhäusern. 
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Alles dies macht deutlich, dass Ihre fundamentalis-
tische Ablehnung der eingetragenen Lebenspartner-
schaft, meine Damen und Herren von der CDU/CSU,
nicht akzeptabel ist.

Manchmal fühlt man sich in dieser Auseinanderset-
zung unwillkürlich an den „Kulturkampf“ der Bis-
marck-Ära aus dem Jahre 1875 erinnert. Damals ging
es bekanntlich um die Einführung der obligatorischen
Zivilehe: Die Bischöfe fürchteten um Zucht und
Moral. Sie haben bis zum letzten Moment die Zivilehe
bekämpft. Welche Ironie der Geschichte! Heute gehö-
ren die gleichen Kreise zu den engagiertesten Vertei-
digern der „Bismarck-Ehe“, obwohl die moderne Ehe
– denkt man an die heutigen Scheidungsquoten –
kaum noch dem religiösen Versprechen entspricht,
bei dem sich zwei Menschen vor Gott verpflichten,
füreinander einzustehen, bis dass der Tod sie scheide.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kultur-
kampftöne sind, so meinen wir, heute völlig unange-
bracht. 

Die eingetragene Lebenspartnerschaft bringt mehr
Gerechtigkeit und Menschlichkeit in unseren deut-
schen Alltag.  Sie schadet niemandem und nützt vie-
len. Eine so normierte Lebenspartnerschaft ist weder
kraft ihres Namens noch in ihrem Kern eine Ehe. Die
Angst, auf diese Weise würden die verfassungsrecht-
lichen Garantien für Ehe und Familie ausgehöhlt, so
berechtigt sie im Kern ist, hat hier nach meiner Über-
zeugung keinerlei Grundlage. Deshalb würde ich mir
sehr wünschen, dass Sie Ihre fundamentalistische
Blockadehaltung gegen die eingetragene Lebens-
partnerschaft aufgeben. 

Ich weiß übrigens von vielen Christdemokraten und
Christdemokratinnen, dass ihnen daran gelegen ist,
etwas gegen die vielen Benachteiligungen und Dis-
kriminierungen von gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften im Alltag zu tun. Umso bedauerlicher ist es,
dass Sie die Gesetzesvorhaben im Bundesrat bisher
grundsätzlich verhindern wollen, dass Sie den Ver-
mittlungsausschuss mit dem Ziel einer grundsätz-
lichen Aufhebung des Partnerschaftsgesetzes anrufen
wollen und anstreben, im Fall des Ergänzungsgeset-
zes weder zuzustimmen noch die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses zu verlangen.

Man mag durchaus darüber streiten, ob alle Einzel-
heiten des vorgelegten Ergänzungsgesetzes, das sehr
vieles sehr kleinteilig regelt, dringend geboten sind.
Auch aus unserer Sicht gäbe es durchaus Punkte, die
im Vermittlungsausschuss zu behandeln sich lohnte.
Aber das geht eben nur, wenn die von mir angespro-
chenen Damen und Herren die Fundamentalopposi-
tion aufgeben, worum ich sie hiermit herzlich bitten
möchte. 

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank!

Das Wort hat Frau Staatsministerin Stamm (Bayern).

Barbara Stamm (Bayern): Herr Präsident! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Der Deutsche
Bundestag hat mit der Mehrheit der Regierungsfrak-
tionen am 10. November 2000 die beiden Gesetze zur

Errichtung eines neuen Rechtsinstituts „Lebenspart-
nerschaft“ verabschiedet. 

Verabschiedet hat man sich dabei vor allem von der
eindeutigen Vorrangstellung der Institution „Ehe und
Familie“. Die Errichtung des Instituts „Lebenspart-
nerschaft“ bedeutet einen tiefen Einschnitt in unsere
gesellschaftspolitischen Grundvorstellungen, die die
Kultur und das Recht in unserem Land wesentlich ge-
prägt haben. 

Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz sieht ausschließlich
den Schutz von Ehe und Familie vor, und das aus
gutem Grund: Nur Ehe und Familie garantieren das
staatliche Gemeinwesen in seinem Bestand und stel-
len einen stabilen Rahmen für die nachfolgenden Ge-
nerationen sicher. Die Familien sind es, die in diese
Gesellschaft investieren. Die Familien sind es, die für
diese Gesellschaft unverzichtbare Leistungen erbrin-
gen, die wegen der Erziehung von Kindern zum Teil
große wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen. Die
Mütter und Väter der Verfassung bedachten daher
sehr bewusst Ehe und Familie mit einem besonderen
Schutz.

Ist es wirklich Diskriminierung, wenn Lebensgemein-
schaften, die völlig andere Verläufe und Gestaltungs-
möglichkeiten haben, nicht denselben Schutz erfah-
ren? Kann man jedem, der die Einzigartigkeit von Ehe
und Familie in engem Zusammenhang mit den ein-
zigartigen Leistungen dieser verfassungsrechtlich ge-
schützten Institution sieht, mangelnde Toleranz vor-
werfen?

Ich möchte vorweg eines klarstellen: Ich respektiere
die Entscheidung jedes Menschen, der in einer
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben will. Diese
Paare haben Anspruch auf Toleranz, und diese Tole-
ranz lässt mitunter noch zu wünschen übrig. Ich habe
auch tiefes Mitgefühl und großes Verständnis dafür,
dass homosexuelle Paare mitunter an Zurücksetzung
und persönlicher Verunglimpfung leiden. Und ich bin
davon überzeugt, dass auch in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften Werte gelebt werden. 

Die Forderung nach Toleranz ist gerechtfertigt,
meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch da-
raus einen Anspruch auf Gleichstellung mit Ehe und
Familie abzuleiten ist verfassungsrechtlich höchst be-
denklich, gesellschaftspolitisch verfehlt und familien-
politisch eine große Gefährdung. Denn Ehe und Fa-
milie sollten nach dem Willen der Verfassung eine
herausgehobene Position haben, herausgehoben
auch gegenüber anderen akzeptierten Lebensge-
meinschaften. 

Mit der Privilegierung der so genannten Lebens-
partnerschaften durch die vorliegenden Gesetze wer-
den wir uns nicht abfinden, weil sie den Anfang vom
Ende des besonderen verfassungsrechtlichen Schut-
zes und der Privilegierung der Ehe darstellt. Wer
neben der Ehe ein weiteres, mit besonderen Rechten
ausgestattetes Institut schafft, ebnet das ein, was un-
sere Verfassung gerade herausheben wollte. 

Ich darf Ihnen an einigen Beispielen unser Unbeha-
gen darlegen.
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Die Lebenspartner sollen in den Genuss eines be-
tragsmäßig beschränkten „Ehegattensplittings“ bei
der Einkommensteuer kommen. Das Ehegattensplit-
ting ist aber vor allem für Familien gedacht, in denen
ein Ehepartner wegen Familienarbeit, d. h. wegen
Kindererziehung oder Pflege, nicht oder nur teilweise
erwerbstätig ist. 

Die betragsmäßige Begrenzung ist wohl nicht Aus-
druck der Erkenntnis, dass zwischen „eingetragenen
Lebenspartnerschaften“ und Ehepaaren ein wesent-
licher Unterschied besteht. Die Bundesregierung 
– zumindest die an ihr beteiligten Grünen – tritt seit
geraumer Zeit dafür ein, das Ehegattensplitting für
alle einzuschränken. Die Beschränkung für Lebens-
partner erscheint mir daher eher die Vorbereitung
eines Attentats auf das gesamte Ehegattensplitting zu
sein. Hier wird bald – so fürchte ich – die Gleichstel-
lung der Ehe mit den rechtlichen Vorgaben des Le-
benspartnerschaftsgesetzes folgen.

Ferner ist vorgesehen, dass die Lebenspartner in die
beitragsfreie Familienversicherung der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung einbezogen wer-
den. Zweck der Einführung der beitragsfreien Fami-
lienversicherung war aber die Schaffung eines Nach-
teilsausgleichs für die nicht berufstätige Ehefrau, die
wegen Kindererziehung oder Pflege eines Angehöri-
gen keine eigenständige Versicherung hat. Welche
familienbedingten Nachteile gilt es denn bei den ho-
mosexuellen Lebenspartnerschaften auszugleichen,
bei denen es sich doch um zwei kinderlose Partner
handelt? Die Gleichstellung kostet Steuerzahler und
Beitragszahler Millionenbeträge. Belastet werden
Bund und Länder, die Bundesanstalt für Arbeit und
die Krankenkassen. 

Die Lebenspartnerschaft ist gesetzlich ausgestaltet
wie eine Kopie des Originals Ehe. Es beginnt bei der
zeremoniellen Begründung der Partnerschaft vor dem
Standesamt einschließlich Trauzeugen. Es gilt weiter
für die Rechtsfolgen von A bis Z, nämlich vom Aus-
länderrecht bis zur Zwangsvollstreckung. Schließlich
macht die Eheähnlichkeit der Partnerschaft auch
nicht Halt vor einem scheidungsähnlichen Auflö-
sungsverfahren vor dem Familiengericht, und dies,
obwohl dem berechtigten Absicherungsbedürfnis
von Lebenspartnern durch privatrechtliche Gestal-
tung entsprochen werden kann, nämlich durch Ver-
träge, Vollmachten und letztwillige Verfügungen.

Eine Gleichstellung mit Ehegatten in nahezu allen
Rechtsbereichen ist demgegenüber weder notwendig
noch rechtspolitisch vertretbar. Wie weit die Geset-
zesbeschlüsse über das Ziel hinausschießen und wohl
auch auf Unverständnis bei sonst aufgeschlossenen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern stoßen werden, sei
an folgendem Beispiel aufgezeigt: Ist es wirklich ge-
boten – auch vom Standpunkt der Befürworter von
gesetzlichen Absicherungen für die Betroffenen aus –,
den Lebenspartner mit den Verwandten des anderen
zu verschwägern?

Hält es die Bundesregierung wirklich für eine gute
Idee, dass die Partner einer „eingetragenen Lebens-
partnerschaft“ nicht gehindert sind, zusätzlich hetero-
sexuell zu heiraten? So hindert eine bestehende Ehe
zwar die Eingehung einer Lebenspartnerschaft, um-

gekehrt ist es aber kein Ehehindernis, wenn einer der
Verlobten bereits in einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft lebt.

„Eine Chance für die Bigamie“ überschrieb ein
Nachrichtenmagazin unlängst seinen Kurzbericht
hierzu und lag damit gar nicht falsch; denn Bisexu-
ellen wird so gegebenenfalls eine zusätzliche Ehe er-
möglicht. Und man wundert sich dann wirklich, wenn
man dazu weiter liest, diese Lücke sei absichtlich ge-
lassen worden. Anderenfalls hätte man Ehe und Le-
benspartnerschaft gleichgesetzt und wäre damit „in
die Falle der Verfassungswidrigkeit gelaufen“, weil
Artikel 6 des Grundgesetzes die Ehe unter besonde-
ren Schutz stelle. Als ob es bei der im Übrigen nahezu
verwirklichten Deckungsgleichheit zur Ehe entschei-
dend darum gegangen wäre, ausgerechnet diesen
kleinen Unterschied beizubehalten! Mit den vorge-
legten Gesetzen ist rechtlich eine staatlich privilegier-
te Viererverbindung zweier verschiedengeschlecht-
licher Paare möglich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird
zurzeit viel über den Wertecocktail gesprochen, der
unserer Jugend täglich serviert wird. Inzwischen sind
wir beim Institutionencocktail angelangt. Was wir hier
erleben, ist ein verheerendes Signal für politische Be-
liebigkeit. Es zeigt, dass sich die Familien auf die vor-
rangige Unterstützung durch die Bundesregierung
nicht verlassen können. Das Lebenspartnerschaftsge-
setz ist eine provokante und bewusste Abwendung
der Bundesregierung vom Leitbild der Familie, wie
es das Grundgesetz vorgibt. Die Bundesregierung
weicht hier Artikel 6 Grundgesetz auf kaltem Wege
auf, obwohl die allermeisten Bürger und Bürgerinnen,
vor allem junge Menschen, in Ehe, Familie und Kin-
dern ihr oberstes Lebensziel sehen. Das hat auch die
Shell-Studie 2000 erneut bestätigt.

(Wolfgang Clement [Nordrhein-Westfalen]: Dann
können sie auch nicht gefährdet sein!)

Die Bundesregierung weiß auch, dass sie für ihre
Pläne keine Mehrheit im Bundesrat hat. Sie hat des-
halb völlig willkürlich, ohne jeden sachlichen Bezug,
in Windeseile das gesamte Reformwerk in das ihrer
Meinung nach nicht zustimmungsbedürftige Lebens-
partnerschaftsgesetz und das zustimmungsbedürftige
Lebenspartnerschaftsgesetzergänzungsgesetz aufge-
spalten. Die Bundesregierung hat damit sehenden
Auges die Gefahr in Kauf genommen, dass bei Schei-
tern des zustimmungsbedürftigen Lebenspartner-
schaftsgesetzergänzungsgesetzes ein nicht vollzieh-
barer Gesetzestorso in Kraft treten wird. 

Der Verfassungsrechtler Paul K i r c h h o f  hat am 
17. Juli 2000 im „Spiegel“zum Ausdruck gebracht:
„Der Entwurf der Homoehe ist eine Perversion des
Verfassungsauftrags.“ 

Ich bitte Sie, gemeinsam mit uns die Gesetze ent-
sprechend den Empfehlungen des Innenausschusses
insgesamt abzulehnen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank, Frau Staatsministerin! 

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Wagner (Hes-
sen).
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Dr. Christean Wagner (Hessen): Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema,
mit dem wir uns heute Mittag beschäftigen, bedarf, wie
ich meine, der differenzierenden Argumentation – ge-
sellschaftspolitisch wie verfassungsrechtlich. Ange-
sichts dieses Anspruchs hilft es nicht weiter, wenn man
dem jeweiligen politischen Gegner zunächst einmal
unterstellt, er betreibe eine fundamentalistische Blo-
ckade. Verehrte Frau Kollegin Peschel-Gutzeit, das
haben Sie bestimmt fünfmal wiederholt; dadurch
wurde es aber nicht richtiger. 

Ich halte auch Ihren Vorwurf an die Adresse der
Union, hier werde Kulturkampf betrieben, für weit
überzogen, um das klar und deutlich zu sagen. Ich
denke, dass wir unter Juristen bei diesem schwierigen
Thema auf beiden Seiten sicherlich bessere Argu-
mente auszutauschen hätten. 

Meine Damen und Herren, die Gesetze, mit denen
wir uns heute beschäftigen, sind in mehrfacher Bezie-
hung ungewöhnlich. Das beginnt bereits mit dem
Verfahren; Frau Kollegin Stamm hat das bereits ange-
sprochen. 

Den Rohentwurf des Bundesjustizministeriums zu
einem so genannten Lebenspartnerschaftsgesetz er-
hielten wir im Januar dieses Jahres nicht durch das
Bundesministerium der Justiz zur Kenntnis, vielmehr
hatte ein Interessenverband den Entwurf des Ministe-
riums auf seiner Internetseite veröffentlicht. Das war
der Weg des Gesetzentwurfs zu den einzelnen Län-
dern – ein sehr bemerkenswerter Einstieg in das ge-
samte Projekt.

In der Folgezeit warteten die Länder vergeblich auf
die Vorlage eines vollständig ausgearbeiteten offiziel-
len Gesetzentwurfs, zu dem sie hätten Stellung neh-
men können.

Im Juli 2000 brachten die Fraktionen von SPD und
Grünen im Bundestag den Entwurf eines zustim-
mungspflichtigen Lebenspartnerschaftsgesetzes ein.
Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen enthielt
im Vergleich zu den Überlegungen der Bundesregie-
rung zahlreiche Änderungen im Familien-, Miet-,
Straf-, Steuer-, Sozial- und Beamtenrecht. Selbst an
die Änderung des Schornsteinfegergesetzes war ge-
dacht worden, um dem gleichgeschlechtlichen Part-
ner eines Schornsteinfegers bei dessen Tod die Fort-
führung des Betriebes zu ermöglichen.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Dann, meine Damen und Herren, hat die Koalition
den Gesetzentwurf auch noch in zwei unterschiedli-
che Entwürfe aufgespalten: in ein angeblich nicht zu-
stimmungspflichtiges Stammgesetz – das so genannte
Lebenspartnerschaftsgesetz – und in ein zustim-
mungspflichtiges Ergänzungsgesetz, das Lebenspart-
nerschaftsgesetzergänzungsgesetz. Ein einheitlicher
Regelungskomplex wurde allein deshalb auseinander
gerissen, um für einen Großteil des Gesetzesvorha-
bens das Vetorecht des Bundesrates zu umgehen.
Dies stellt eine willkürliche Beschneidung der Mitwir-
kungsrechte der Länder dar.

(Wolfgang Clement [Nordrhein-Westfalen]: 
Das haben wir immer beklagt!)

Dieses Vorgehen verletzt die Verfassung; denn die
Bundestagsmehrheit hat sich bei der Aufspaltung des
Gesetzes einzig und allein von der Absicht leiten las-
sen, den Bundesrat auszuschalten. Meine Damen und
Herren, das geht, wie ich meine, alle an – sowohl die
B-Länder als auch die A-Länder.

Nach dem Gesetzentwurf ist Kern der so genannten
Lebenspartnerschaft die Verpflichtung der Partner,
einander Unterhalt – auch nach Aufhebung der Part-
nerschaft – zu gewähren. Nun hat, wie wir alle 
wissen, das Unterhaltsrecht zwei Seiten: den fami-
lienrechtlichen Teil, der den zivilrechtlichen Unter-
haltsanspruch begründet, und den, wie ich ihn nenne,
flankierenden Teil, der die Folgen der Unterhalts-
pflicht regelt, z. B. im Steuerrecht, in der Beamtenbe-
soldung, bei der Beihilfe. Beides gehört natürlich lo-
gisch zusammen.

Die Regelung der Unterhaltspflicht lässt sich inhalt-
lich nicht von den anderen Vorschriften trennen. Die
rotgrüne Koalition tut dieses aber, indem sie den fami-
lienrechtlichen Teil in dem aus ihrer Sicht zustim-
mungsfreien Teil verankert und den nach ihrer Über-
zeugung zustimmungspflichtigen Teil in einem
zweiten Gesetz regelt.

Meine Damen und Herren, wir können es nicht zu-
lassen, dass Sie die Mitwirkungsrechte der Länder
absichtlich verletzen. Ich sagte bereits: Auch dies ist
ein Sachverhalt, der sicherlich unter verfassungs-
rechtlichen Gesichtspunkten zu bewerten sein wird.

Lassen Sie mich einiges zum Inhalt sagen! Zunächst
eine kurze Vorbemerkung:

Homosexuelle Menschen und Lebensgemeinschaf-
ten haben in unserer Gesellschaft Anspruch auf
Nichtdiskriminierung, Achtung und Nichtausgren-
zung. Ich denke, hierin sind wir uns alle einig. Hier
mag es, wie ich gerne einräume, nach wie vor gesell-
schaftspolitischen Handlungsbedarf geben. Wo inso-
fern Defizite bestehen, betrifft dies in aller Regel nicht
Fragen des Rechts, sondern des alltäglichen Umgangs
in der Gesellschaft.

Meine Damen und Herren, bei der inhaltlichen Ge-
staltung des Gesetzes beschreitet die rotgrüne Koali-
tion einen Weg, der ganz offenbar mit unserer Verfas-
sung kollidiert. Ich meine, das muss wenigstens unter
Justizsenatoren und Justizministern besprochen wer-
den können, ohne dass man sich wechselseitig bereits
böse Absichten unterstellt. Nach dem Gesetzentwurf
soll es zwischen der eingetragenen Lebenspartner-
schaft und der Ehe kaum noch Unterschiede geben.
Frau Kollegin Peschel-Gutzeit sprach von „rechtsähn-
licher Anwendung“. Ich meine, dass allein diese For-
mulierung Anlass gibt, über diesen verfassungsrecht-
lichen Punkt nachzudenken.

In allen wesentlichen Punkten – angefangen von
der Art der Begründung einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft und ihren Inhalten über steuer- und
erbrechtliche Fragen bis hin zu ihrer Beendigung – ist
eine fast vollständige Annäherung an die Ehe zu 
erkennen. Wenige Beispiele: Begründung der Le-
benspartnerschaft vor dem Standesbeamten, Rege-
lung über gemeinsamen Namen, Sorgfaltspflichten,
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Unterhalt wie bei der Ehe, erbrechtliche Gleichstel-
lung, kleines Sorgerecht für Kinder des Partners, Schei-
dung durch Gericht mit nachpartnerschaftlichem
Unterhaltsanspruch, Einbeziehung von Lebenspart-
nern in die beitragsfreie Familienversicherung für
Kranken- und Pflegeversicherung, Einbeziehung in die
Vorschriften über den Familiennachzug im Ausländer-
recht, Einbeziehung bei staatlichen Hilfeleistungen.

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund
liegen schwer wiegende verfassungsrechtliche Be-
denken wegen des Verstoßes gegen Artikel 6 Grund-
gesetz nahe. Nach Artikel 6 stehen Ehe und Familie
unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung. Ehe meint das Zusammenleben von Mann und
Frau in einer umfassenden, grundsätzlich unauflös-
lichen Lebensgemeinschaft. Dies hat – und damit
werden wir uns auseinander setzen müssen – das
Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung
im Jahr 1993 ausdrücklich festgestellt. Es hat gesagt,
dass keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen
grundlegenden Wandel des Eheverständnisses zu er-
kennen seien. Das Bundesverfassungsgericht sagt fer-
ner, der Geschlechterverschiedenheit komme nach
wie vor prägende Bedeutung für die Ehe zu – ein
Maßstab, an dem wir das Lebenspartnerschaftsgesetz
sicherlich werden messen müssen, ob wir ihm zustim-
men oder ob wir es ablehnen wollen.

Die Ehe ist als Keimzelle menschlicher Gemein-
schaft ausdrücklich Modeströmungen entzogen. Des-
halb hat der Gesetzgeber nicht das Recht, die Ehe für
andere Lebensformen zu öffnen, auch nicht in rechts-
ähnlicher Weise. Damit ginge eine Nivellierung ein-
her, die den besonderen Schutz der Ehe unterminier-
te. Auf eine solche Nivellierung laufen die beiden
Lebenspartnerschaftsgesetze hinaus.

Lassen Sie mich noch eine Kleinigkeit ansprechen!
Sie ist bereits von Frau Kollegin Stamm erwähnt wor-
den, aber ich halte sie für so wichtig, dass sie wieder-
holt werden muss. Es geht schlichtweg um „hand-
werkliche“ Fragen.

Die Gesetze enthalten im Hinblick auf das Verhält-
nis von Ehe und Lebenspartnerschaften ganz offen-
kundige Ungereimtheiten. Nach den Vorstellungen
der Regierungskoalition kann eine Lebenspartner-
schaft nicht mit einer Person begründet werden, die
bereits verheiratet ist. Das ist logisch, plausibel, man
kann es nachvollziehen. Umgekehrt sehen die Geset-
ze kein Verbot einer Eheschließung vor, wenn ein
Partner bereits in einer Lebenspartnerschaft gebun-
den ist. Das haben Sie, Frau Kollegin, eindrucksvoll
vorgetragen. Demnach sollen gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaften und eine später geschlossene
Ehe nebeneinander möglich sein.

Ich muss zur Ehrenrettung der Bundesjustizministe-
rin sagen, dass es aus ihrem Hause zunächst eine For-
mulierungshilfe gab, die vorsah, dass eine Lebens-
partnerschaft automatisch beendet sei, wenn einer
der Lebenspartner mit einer dritten Person die Ehe
eingehe. Diese an und für sich selbstverständliche
und logische Regelung ist nun wieder – offenbar aus
den Motiven, die Sie hier vorgetragen haben – gestri-
chen worden.

Lassen Sie mich eine kurze Abschlussbemerkung
vortragen! Ich spreche hier für die Hessische Landes-
regierung. Ich will allerdings einräumen, dass es im
Hinblick auf die Frage, ob überhaupt Regelungsbe-
darf vorhanden ist, unterschiedliche Auffassungen
innerhalb der hessischen Koalitionsregierung gibt.
Die hessische F.D.P. steht dabei auf dem Boden des
Gesetzentwurfs der F.D.P.-Bundestagsfraktion. Völlig
einig sind sich die beiden Koalitionspartner in der
Hessischen Landesregierung aber darin, dass die rot-
grünen Gesetze sowohl inhaltlich als auch vom Ver-
fahren her erheblichen verfassungsrechtlichen Be-
denken begegnen und daher abzulehnen seien.

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank, Herr Staatsminister! 

Ich erteile Herrn Staatsminister Kolbe (Freistaat
Sachsen) das Wort.

Manfred Kolbe (Sachsen): Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Unsere pluralistische Gesell-
schaft und unser freiheitlicher Staat belassen dem
Einzelnen weitest gehende Freiheit in der privaten
Lebensgestaltung. Das gilt gerade für die Sexualität
als Teil der Privat- und Intimsphäre.

Homosexuelle Menschen und Lebensgemeinschaf-
ten haben in unserer Gesellschaft Anspruch auf
Nichtdiskriminierung, Achtung und Nichtausgren-
zung. Das haben auch meine Vorredner schon gesagt.
Ich betone dies noch einmal. Wo insofern Defizite im
gesellschaftlichen Bereich bestehen, sind wir aufge-
rufen, diese zu beseitigen. 

Wo Anliegen homosexueller Lebenspartner schon
heute im Rahmen des geltenden Rechts durch ver-
tragliche Gestaltung Rechnung getragen werden
kann, besteht kein Bedarf an einer gesetzlichen Rege-
lung. Ich sage darüber hinaus: Wenn es nicht möglich
ist, durch vertragliche Gestaltung Abhilfe zu schaffen,
kann man prüfen, ob man nicht in einzelnen Berei-
chen gesetzliche Regelungen treffen sollte, so etwa
beim Zeugnisverweigerungsrecht, beim Besuchsrecht
in Strafvollzugsanstalten, beim Auskunfts- und Be-
suchsrecht bei Ärzten sowie Krankenhäusern oder in
der Totenfürsorge.

Dies alles erfordert aber kein fundamentalistisches
neues Rechtsinstitut. Gerne gebe ich den Vorwurf des
Fundamentalismus zurück, Frau Senatorin Peschel-
Gutzeit. Es erfordert nicht dieses fundamentalistische
Gesetz zur Regelung gleichgeschlechtlicher Lebens-
partnerschaften, mit dem wir eine nahezu identische
Kopie der Ehe erhalten. 

Eine solche Kopie ist mit unserer Vorstellung von Ehe
und Familie und mit unserem Grundgesetz nicht mehr
vereinbar. Deshalb hält die Sächsische Staatsregierung
beide vorgelegte Gesetze für verfassungswidrig. 

Nach Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz stehen Ehe und
Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen
Ordnung. Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz beinhaltet
zum Ersten ein Grundrecht, zum Zweiten eine Insti-
tutsgarantie, zum Dritten eine wertentscheidende
Grundsatznorm. 
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Dr. Christean Wagner (Hessen)



Zum Wesenskern der Ehe gehört die Geschlechtsver-
schiedenheit der Eheleute. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in ständiger Rechtsprechung entschieden,
dass die Ehe nach Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz die
Vereinigung von Mann und Frau zu einer Lebensge-
meinschaft ist. Die Verknüpfung von Ehe und Familie
im Tatbestand des Artikels 6 Abs. 1 Grundgesetz ver-
langt eine prinzipielle Offenheit der Ehe in Richtung
Familie, was die Möglichkeit natürlicher Nachkom-
menschaft, also von Kindern, beinhaltet. Ob es im
Einzelfall tatsächlich dazu kommt, ist unbeachtlich.
Der Ehebegriff ist überschritten, sobald die Ge-
schlechtlichkeit der Partner eine natürliche Fortpflan-
zung ausschließt. Der besondere Schutz verlangt eine
exklusive Rechtsform, die auf andere Institute nicht
beliebig übertragen werden darf. Deshalb ist das Ge-
setz zur Regelung gleichgeschlechtlicher Lebenspart-
nerschaften verfassungswidrig.

Neben diesen verfassungsrechtlichen Bedenken
bestehen aber finanzpolitische Bedenken gegen die
Gesetze. Dem besonderen Stellenwert von Ehe und
Familie wird man nicht mehr gerecht, wenn die zur
Förderung von Ehe und Familie eingesetzten staat-
lichen Mittel auch auf andere Institute und damit
breiter verteilt werden, so dass die Höhe der Förde-
rung von Ehe und Familie vermindert wird, und dies
in einer Zeit, in der wir es uns wohl alle wünschen,
dass Ehe und Familie stärker gefördert würden. Sie,
Frau Senatorin, haben vom „Armutsrisiko Nummer
eins“ gesprochen. Wir wären hier eigentlich alle ge-
fordert.

Die Bundesregierung ist bisher jegliche Auskunft
über die Kosten der Gesetze schuldig geblieben. Es
gibt nicht einmal Schätzzahlen darüber, was die Ge-
setze im sozialversicherungsrechtlichen Bereich oder
im steuerrechtlichen Bereich kosten. Dies ist unseriös.

Entsprechend groß sind die Befürchtungen. Die So-
zialverbände befürchten nicht abzuschätzende Kos-
ten. Die Krankenkassen befürchten, dass sich der
Kreis der Anspruchsberechtigten vergrößert und die
Mehrbelastungen auf die Mitglieder umgelegt wer-
den müssen. Hinsichtlich der Steuereinnahmen wer-
den Ausfälle in Millionen-, teilweise sogar in Milliar-
denhöhe befürchtet. Dem leistet die Bundesregierung
dadurch Vorschub, dass keine Kostenschätzungen
vorgelegt werden. Vielleicht kann die Bundesregie-
rung in der heutigen Sitzung noch die eine oder ande-
re konkrete Kostenschätzung nachtragen.

Lassen Sie mich abschließend zum Gesetzgebungs-
verfahren kommen. Mein Vorredner hat schon darge-
stellt, dass der ursprünglich einheitliche Entwurf in
zwei Entwürfe aufgespaltet wurde. Dadurch wurde
ein einheitlicher Regelungskomplex auseinander ge-
rissen. Diese Vorgehensweise ist verfassungsrechtlich
wohl nur als willkürlich zu bezeichnen und verfas-
sungspolitisch unerträglich.

Die Aufspaltung zeigt zahlreiche merkwürdige Wir-
kungen. Herr Kollege Wagner hat schon von den Wir-
kungen beim Unterhalt gesprochen. Ähnliches gilt für
das Erbrecht. Im Stammgesetz wird die gesetzliche
Erbenstellung eingeräumt, im Folgegesetz wird dann
die erbschaftsteuerliche Behandlung geregelt. Beides

gehört zusammen. Hinsichtlich der Zuständigkeitsre-
gelung heißt es im Stammgesetz, die Lebenspartner-
schaft werde bei der „zuständigen Behörde“ begrün-
det, im Folgegesetz heißt es stattdessen „der
Standesbeamte“. Hier ändert das Folgegesetz das
Stammgesetz sogar ab, was ich bei einer Aufspaltung
bisher noch nie erlebt habe.

Wir alle im Bundesrat sollten darauf achten, dass
die Mitwirkungsrechte der Länder nicht willkürlich
beschnitten werden. Dieses Beispiel darf nicht Schule
machen.

Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag auf Anrufung des
Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der Aufhebung
des Gesetzes unter Tagesordnungspunkt 17 a) und
dem Antrag auf Zusammenfassung beider Gesetzes-
beschlüsse zuzustimmen.

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank, Herr Staatsminister! 

Das Wort hat Herr Parlamentarischer Staatssekretär
Professor Pick.

Prof. Dr. Eckhart Pick, Parl. Staatssekretär bei der
Bundesministerin der Justiz: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Wir sind uns sicherlich in einem
einig – das ist auch aus den Beiträgen deutlich gewor-
den –: Der Abbau von Diskriminierungen ist ein be-
sonderes Anliegen unserer Verfassung und damit eine
zentrale Aufgabe eines demokratischen und sozialen
Rechtsstaats. Der Abbau von Diskriminierungen steht
bei dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen Le-
benspartnerschaftsgesetz im Vordergrund. Damit will
der Deutsche Bundestag eine Antwort auf die Frage
geben, wie die bestehende Diskriminierung von Men-
schen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientie-
rung abgebaut werden kann. 

Gewählt wurde dabei von Anfang an der Weg eines
eigenen familienrechtlichen Instituts – auf gut
Deutsch: eines Instituts sui generis. Es war klar, dass
es sich hierbei um eine familienrechtliche Einrichtung
eigener Art handelt. Es ist aber weder das Gleiche
wie die Ehe, noch geht es in diese Richtung oder stellt
gar eine Kopie der Ehe dar. 

Lassen Sie mich klar sagen: Es gibt keine Gleich-
stellung mit der Ehe. Dies hat auch die Anhörung vor
dem Rechtsausschuss des Bundestages ergeben. Die
große Mehrzahl der Expertinnen und Experten sowie
die angehörten Verfassungsexperten – auch die von
der CDU/CSU-Fraktion benannten – haben keinen
Verstoß gegen Artikel 6 feststellen können. 

Es geht bei diesem Gesetz um den Abbau von Dis-
kriminierungen, die Anerkennung anderer Lebens-
formen unter Einbeziehung der Sexualität und um die
Förderung dauerhafter personaler Beziehungen, in
denen die Partner Rechte und Pflichten haben.

Ich halte es für außerordentlich wichtig, gerade 
in unserer heutigen Gesellschaft mit ihren vielfältigen
Veränderungen und ungewissen Entwicklungen 
für zwei Partner Verlässlichkeit, Solidarität und 
Rücksichtnahme durch gesetzlich eingeräumte Mög-
lichkeiten zu stärken. Gerade dies tut der Deutsche
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Bundestag mit der Schaffung eines eigenen familien-
rechtlichen Instituts für Partner und Partnerinnen mit
gleichgeschlechtlicher Orientierung. Dabei handelt es
sich um Menschen, die sich binden wollen und die
Verantwortung füreinander übernehmen möchten,
aber nicht heiraten können.

Damit, meine Damen und Herren, bin ich beim
nächsten Punkt. Wir können nicht eheähnliche Ge-
meinschaften, die grundsätzlich heiraten können,
dies aber – aus akzeptablen Gründen – nicht wollen,
mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften verglei-
chen, die trotz ihres Bindungswillens eben nicht hei-
raten können. Dabei handelt es sich – dies ist offen-
sichtlich – um ganz unterschiedliche Sachverhalte.

Ich möchte noch ein Wort zum Verfahren sagen; es
ist von Herrn Wagner und von Herrn Kolbe angespro-
chen worden. Die Behauptung, die Aufspaltung des
ursprünglich einheitlichen Entwurfs in ein zustim-
mungsfreies und ein zustimmungspflichtiges Gesetz
sei willkürlich, ist unrichtig. Es entspricht der Staats-
praxis, Gesetzentwürfe so zu fassen, dass sie nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Das ist nach
meiner Erfahrung – jetzt immerhin 14 Jahre – von der
Mehrheit des Bundestages häufig praktiziert worden.
Genauso ist es hier geschehen, als sich abzeichnete,
dass im Bundesrat eine parteipolitisch motivierte
Blockade des Entwurfs drohte. 

Eine willkürliche Behandlung liegt darin keines-
wegs. Den Ländern wird vielmehr freigestellt, wie 
sie das Verfahren hinsichtlich der Eintragung der Le-
benspartnerschaften gestalten wollen. Nach der einen
Möglichkeit regelt jedes Land das Verfahren und 
die zuständige Stelle selbst. In Baden-Württem-
berg könnte dies entsprechend der Parallele des 
§ 1316 BGB z. B. das Justizministerium sein. 

Lassen Sie es mich sehr deutlich sagen: Die Alterna-
tive ist im Ergänzungsgesetz vorgesehen. Sie ist aus
meiner Sicht in der Tat besser. Bundesrechtlich wird
der Standesbeamte mit dem entsprechenden Verfah-
ren zuständig. Die Länder könnten jetzt wählen, wel-
che Variante sie für sinnvoller halten. 

Lassen Sie mich noch einmal deutlich machen,
worum es geht: Erstens wollen wir Diskriminierung
beendigen. Zweitens wollen wir andere Lebensfor-
men anerkennen. Drittens wollen wir dauerhafte per-
sönliche Beziehungen fördern. Diese Ziele sollten
auch vom Bundesrat unterstützt werden.

Sie haben gefragt, wie sich die Kostenseite entwi-
ckeln könnte. Sie wissen, wir können auf Erfahrungen
anderer anerkanntermaßen demokratischer und sozia-
ler Rechtsstaaten in Europa zurückgreifen. Dort hat
sich gezeigt, dass nur eine kleine Anzahl der Perso-
nen, die diese Möglichkeit haben, diese Rechte, aber
auch Verpflichtungen – darauf legen wir besonderen
Wert – tatsächlich übernehmen wollen. Es wird also
eine ausgesprochen überschaubare Zahl sein, soweit
die anderen Länder hier Parallelen für uns bilden. 

Meine Damen und Herren, die Zeit ist reif für diese
Regelung. Der Bundestag hat dies erkannt. Ich würde
mir wünschen, dass auch der Bundesrat dies erkenn-
te. – Vielen Dank.

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Vielen
Dank!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – Je eine
Erklärung zu Protokoll*) haben Herr Minister Möller
(Schleswig-Holstein) und Herr Minister Jacoby (Saar-
land) abgegeben. 

Zur Abstimmung liegen Ihnen vor: zu Punkt 17 a)
die Ausschussempfehlungen in Drucksache 738/1/00
und Landesanträge in den Drucksachen 738/2 bis
4/00, zu Punkt 17 b) die Ausschussempfehlungen in
Drucksache 739/1/00 und Landesanträge in den
Drucksachen 739/2 bis 4/00.

Ich beginne mit Punkt 17 a).

Da zu diesem Gesetz die Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses aus mehreren Gründen empfohlen
wird, ist zunächst festzustellen, ob allgemein eine
Mehrheit hierfür besteht. Wer allgemein für die Anru-
fung ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
eine Minderheit.

Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss zu
Punkt 17 a) n i c h t  angerufen.

Damit entfallen zugleich zu Punkt 17 b) die Aus-
schussempfehlung unter Ziffer 1 der Drucksache
739/1/00 sowie alle Landesanträge mit Ausnahme des
Antrages von Rheinland-Pfalz in Drucksache 739/3/00. 

Zu Punkt 17 a) bleibt abzustimmen über die Frage,
ob das Gesetz der Zustimmung des Bundesrates be-
darf. Aus Drucksache 738/1/00 rufe ich hierzu die Zif-
fer 4 auf. Bitte das Handzeichen! – Das ist eine Min-
derheit.

Damit hat der Bundesrat die Zustimmungsbedürf-
tigkeit dieses Gesetzes n i c h t  festgestellt.

Ich komme zu Punkt 17 b). 

Ich rufe den Antrag von Rheinland-Pfalz in 
Drucksache 739/3/00 als allein verbliebenen Antrag
auf Anrufung des Vermittlungsausschusses auf. Bitte
das Handzeichen! – Das ist eine Minderheit. 

Damit hat der Bundesrat zu diesem Gesetz den Ver-
mittlungsausschuss n i c h t  angerufen.

Dann frage ich, wer dem Gesetz entsprechend 
Ziffer 2 der Drucksache 739/1/00 zustimmt. Bitte das
Handzeichen! – Das ist auch eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz n i c h t  zuge-
stimmt. 

Wer stimmt der Begründung hierfür unter Ziffer 4
der Drucksache 739/1/00 zu? – Soll ich jetzt „Minder-
heit“ oder „niemand“ sagen? 

(Heiterkeit)

Niemand hat zugestimmt? – Doch, Zustimmung eines
Landes. Das ist eine Minderheit. 

Damit ist die Begründung n i c h t  angenommen. 

(C)

(D)

Parl. Staatssekretär Prof. Dr. Eckhart Pick

*) Anlagen 7 und 8
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Auffassungen zu dem vom Bundestag verabschiede-
ten so genannten Ökosteuergesetz, das von den F.D.P.-
Mitgliedern der Landesregierung strikt abgelehnt
wird. Daraus resultiert auch eine kritische Haltung
dieser Regierungsmitglieder gegenüber der Einfüh-
rung einer Entfernungspauschale, da hierdurch eine
politische und finanzielle Abfederung der abgelehn-
ten Ökosteuerregelung erreicht würde.

Unabhängig von der Frage, ob die Ökosteuer ein
sachlich gebotenes und sinnvolles Instrumentarium
ist, steht jedoch fest, dass für eine Aussetzung oder
eine Aufhebung der Ökosteuer derzeit keine parla-
mentarische Mehrheit gegeben ist.

Weiterhin steht fest, dass Berufspendler insbeson-
dere in einem Flächenland im Hinblick auf die gestie-
genen Mineralölpreise dringend einer finanziellen
Entlastung bedürfen. Das Land Rheinland-Pfalz for-
dert deshalb eine Erhöhung der Kilometerpauschale
für Pkw-Benutzer und unterstützt die Anhebung auf
0,80 DM je Entfernungskilometer.

Die Landesregierung erwartet von Bundesregie-
rung und Bundestag, im Rahmen der anstehenden
Reform der Rentenversicherung eine Finanzausstat-
tung zu prüfen, die weitere Zuschüsse aus dem Auf-
kommen der Ökosteuer entbehrlich macht, so dass
die Möglichkeit besteht, auf die bereits beschlossenen
Erhöhungen der Ökosteuer bald  zu verzichten.

Die Landesregierung verfolgt ferner das Ziel, dass
in den anstehenden Beratungen zum Agrardieselge-
setz ein Steuersatz beschlossen wird, der deutlich
unter dem vom Bundestag beschlossenen Steuersatz
von 0,57 DM/l liegt.

Das Land Rheinland-Pfalz hält eine finanzielle
Unterstützung für weitere Bereiche, die besonders
durch die Preissteigerungen auf dem Mineralölmarkt
betroffen sind, für geboten. Sie fordert die Bundesre-
gierung deshalb auf, ein Kreditprogramm für Spediteu-
re und Busunternehmen zu initiieren, das zu finanziel-
len Erleichterungen bei der Anschaffung von neuen
Fahrzeugen führt.

Eine gesetzliche Regelung der Entfernungspau-
schale muss eine größtmögliche Übernahme der Steu-
erausfälle durch den Bund enthalten, weil für das
Land Rheinland-Pfalz zusätzliche Steuerausfälle in
dem bisher vorgesehenen Rahmen nur schwer ver-
kraftbar sind.

Anlage 7

Erklärung

von Minister Claus Möller
(Schleswig-Holstein)

zu den Punkten 17 a) und b) der Tagesordnung

Schleswig-Holstein begrüßt die Schaffung des
neuen Rechtsinstituts der „eingetragenen Lebens-
partnerschaft“. Dieses Rechtsinstitut und die anderen
Regelungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes und
des Lebenspartnerschaftsgesetzergänzungsgesetzes

dienen dem Abbau einer jahrhundertealten Diskrimi-
nierung. Zugleich erweisen sie den von der Rechts-
ordnung geschuldeten Respekt, den die Entscheidung
zweier Menschen zur gelebten Verantwortungsge-
meinschaft verdient. 

Nicht zu befriedigen vermag jedoch das Fehlen
einer Kollisionsregel für den Fall der beabsichtigten
Eingehung einer Ehe bei bestehender Partnerschaft. 
§ 3 Abs. 4 Nr. 1 LPartG schließt nämlich nur den um-
gekehrten Fall – die Eingehung einer Partnerschaft
bei bestehender Ehe – aus. Sofern nicht die Standes-
beamtin oder der Standesbeamte bei bestehender
Partnerschaft die Eheschließung verweigert oder die
Ehe als „Scheinehe“ aufhebbar ist (vgl. §§ 1314 Abs. 2
Nr. 5 BGB), kann es damit zu einer praktisch schwer
zu handhabenden Doppelung bzw. Konkurrenz von
Unterhaltsverpflichtungen und erbrechtlichen Posi-
tionen kommen.

Daher sollte nochmals geprüft werden, ob nicht
eine ausdrückliche Kollisionsregelung vorzusehen ist,
etwa durch die Aufnahme eines entsprechenden Ehe-
verbotes in die §§ 1306 ff. BGB oder durch die Einfü-
gung eines entsprechenden Auflösungsgrundes für
die eingetragene Partnerschaft in das Lebenspartner-
schaftsgesetz; in diesem Fall wären allerdings die
schutzwürdigen Belange des anderen Partners durch
entsprechende Regelungen angemessen zu berück-
sichtigen.

Anlage 8

Erklärung

von Minister Peter Jacoby 
(Saarland)

zu den Punkten 17 a) und b) der Tagesordnung

Das Saarland stimmt dem Lebenspartnerschaftsge-
setz (LPartG) und dem Lebenspartnerschaftsgesetzer-
gänzungsgesetz (LPartGErgG) nicht zu und befürwor-
tet eine Anrufung des Vermittlungsausschusses zu
diesen Gesetzen.

Das in den Gesetzesbeschlüssen vorgesehene
Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft
ist abzulehnen. Die Schaffung einer solchen Lebens-
partnerschaft ist verfassungsrechtlich in zweifacher
Hinsicht bedenklich.

Ehe und Familie stehen unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung. Dem widerspricht es,
die Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Part-
ner im Lebenspartnerschafts- und im Lebenspartner-
schaftsgesetzergänzungsgesetz der Ehe im Wesent-
lichen gleichzustellen. Genau dies geschieht aber
hinsichtlich des Zugewinnausgleichs (Artikel 1 § 6
Abs. 2 LPartG), des gesetzlichen Erbrechts (Artikel 1 
§ 10 LPartG) und hinsichtlich der Trennungsfolgen
sowie der Aufhebung der Lebenspartnerschaft (Arti-
kel 1 §§ 12 ff. und 15 ff. LPartG). Die noch verbleiben-
den Unterschiede zur Ehe sind marginal und werden
von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.

(C)

(D)



Lebenspartnerschafts- und Lebenspartnerschafts-
gesetzergänzungsgesetz führen darüber hinaus zu
einer ungerechtfertigten, mit Artikel 3 Abs. 1 Grund-
gesetz nicht zu vereinbarenden Schlechterstellung
heterosexueller Partner. Denn diese haben lediglich
die Wahl zwischen der rechtlich völlig unverbind-
lichen nichtehelichen Lebensgemeinschaft und der
Ehe. Das Modell „Lebenspartnerschaft“ steht ihnen
nicht offen, obgleich sie, insbesondere dann, wenn in
der nichtehelichen Lebensgemeinschaft Kinder auf-
gezogen werden, in gleicher Weise schutzbedürftig
wie gleichgeschlechtliche Partner sind.

Mithin besteht Anlass, das Lebenspartnerschaftsge-
setz sowie das Lebenspartnerschaftsgesetzergän-
zungsgesetz, die in untrennbarem Zusammenhang
zueinander stehen, grundlegend zu überarbeiten.

Ergebnis der Überarbeitung könnte eine sich an den
französischen „pacte de solidarité civile“ – „PACS“ –
anlehnende Lebenspartnerschaft sein. Das französi-
sche Modell kann von zwei volljährigen Personen
gleich welchen Geschlechtes gewählt werden. Mit der
Ehe ist es schon deshalb nicht vergleichbar, weil der
zwischen den Partnern geschlossene „pacte“ lediglich
amtlich registriert wird („Vertragslösung“ statt „Stan-
desamtslösung“). Wesentliche Rechtsfolgen des Mo-
dells treten erst dann ein, wenn der vertraglich
geschlossene „pacte“ zumindest zwei Jahre eingehal-
ten wurde, der erklärte Wille der Vertragspartner zur
Übernahme wechselseitiger Verantwortung in deren
Verhalten also eine Bestätigung gefunden hat. Derarti-
ge langfristige Partnerschaften verdienen Förderung,
und zwar unabhängig von dem Geschlecht der Part-
ner. In diesen Partnerschaften aufwachsende Kinder
dürfen nicht deshalb unter schlechteren Bedingungen
aufwachsen, weil ihre tatsächlichen Eltern den Weg
zum Standesamt nicht gehen können oder wollen.

Anlage 9

Erklärung

von Staatssekretär Willi Stächele
(Baden-Württemberg)

zu Punkt 12 der Tagesordnung

Das Land Baden-Württemberg begrüßt die Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes, durch die ab
dem Jahr 2000 die Vorteile des Arbeitnehmers aus der
privaten Nutzung von betrieblichen Personalcompu-
tern und Telekommunikationsgeräten steuerfrei ge-
stellt werden. Die Bundesregierung hat damit einen
Teil der Forderungen aufgegriffen, die Baden-Württem-
berg und Hessen mit dem gemeinsamen Antrag einer
Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der
steuerlichen Behandlung von Internet und Personal-
computern (Drucksache 604/00) erhoben haben.

Die neue Vorschrift des § 3 Nr. 45 EStG ist aber
nicht ausreichend, um der zunehmenden Nutzung der
modernen Kommunikationstechnik durch das Steuer-
recht ausreichend Rechnung zu tragen. Flankierend
sollte die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG in

einen Freibetrag umgestaltet und von bisher 50 DM
für die Jahre 2000 und 2001 auf 100 DM und ab 2002
auf 50 Euro angehoben werden.

Durch die Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 45 EStG
entsteht eine bedenkliche Schieflage, wenn einerseits
die private (Mit-)Benutzung eines arbeitgebereigenen
Personalcomputers steuerfrei ist, andererseits die be-
rufliche Nutzung eines mit privaten Mitteln des Arbeit-
nehmers angeschafften Computers nur unter besonde-
ren Voraussetzungen steuermindernd berücksichtigt
werden kann.

Deshalb ist zusätzlich zu § 3 Nr. 45 EStG eine gesetz-
liche Vorschrift erforderlich, wonach bei Arbeitneh-
mertätigkeiten, die üblicherweise unter Benutzung
einer Computeranlage erledigt werden, typisierend ein
bestimmter beruflicher Anteil der Anschaffungskosten
eines privat angeschafften Personalcomputers als
Werbungskosten berücksichtigt werden kann.

Anlage 10

Erklärung

von Staatsminister Manfred Kolbe
(Sachsen)

zu Punkt 25 der Tagesordnung

Die Einbindung einer umfassenden Charta der
Grundrechte in das Vertragswerk setzt eine präzise
Klärung der Zuständigkeitsverteilung zwischen der
EU und den Mitgliedstaaten voraus.

Das Ziel einer klaren Zuständigkeitsverteilung ist
ein gemeinsames Anliegen aller Länder, wie es zu-
letzt in der Konferenz der Regierungschefs der Länder
vom 25. bis 27. Oktober 2000 erneut in aller Deutlich-
keit unterstrichen worden ist. Es ist für die Fortent-
wicklung der Europäischen Union und ihre Akzep-
tanz in den Mitgliedstaaten von herausragender
Bedeutung.

Der Freistaat Sachsen begrüßt die Bindung der EU-
Institutionen an die Menschen- und Grundrechte. Sie
ist unabdingbar. Im Bereich der nationalen Kompe-
tenzen, die in Deutschland die Hoheitsrechte von
Bund und Ländern umfassen, ist es jedoch originäre
Zuständigkeit des nationalen Verfassungsgebers – in
Deutschland des Bundestages, des Bundesrates und
der Landesparlamente –, die Reichweite und die
Grenzen des Grundrechtsschutzes zu definieren. Hie-
rin kommen politische und kulturelle Entscheidungen
des demokratischen Souveräns zum Ausdruck, die
auch Spiegelbild der Vielfalt in Europa sind. Diese zu
wahren ist Verpflichtung der Europäischen Union. Bei
der künftigen Regierungskonferenz, die sich mit
Gegenstand und rechtlicher Wirkung einer Verbrie-
fung von Grundrechten befassen wird, ist dies zu res-
pektieren.

Es ist sicherzustellen, dass nicht der über bloße Ab-
wehrrechte gegen Eingriffe der EU-Institutionen in die
persönliche Freiheitssphäre hinausgehende mögliche
Leistungs- und Anspruchscharakter von Rechten, die
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